
 

 

Sorgerecht:  
Europäischer Gerichtshof beweist Weitblick 
 
 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bei seiner Über-
prüfung eines Sorgerechtsfalls aus Deutschland bewiesen, dass nur eine 
differenzierte Betrachtung der Rechtswirklichkeit Genüge tut. Die deut-
sche Gesetzgebung muss sich insofern darauf einstellen, als sie bei der 
gerichtlichen Prüfung des gemeinsamen Sorgrechts nicht länger danach 
unterscheidet, ob die Eltern vorher verheiratet waren oder nicht.  
 
„Ein kluges Urteil,“ so Edith Schwab, Vorsitzende des Verbandes allein-
erziehender Mütter und Väter und Fachanwältin für Familienrecht. „Der 
Europäische Gerichtshof hat das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Rechtsprechung in einem Detail korrigiert. In Bezug auf das Antidiskrimi-
nierungsgesetz muss das deutsche Recht auch für nicht verheiratete 
Väter die Möglichkeit offen lassen, per Gerichtsverfahren über die ge-
meinsame Sorge zu befinden.“  
 
Das Problem im Alltag liegt ganz woanders: Die tatsächliche Wahrneh-
mung des gemeinsamen Sorgerechts für getrennt lebende Väter hat sich 
seit der Kindschaftsrechtsreform 1998 nicht verbessert. Der Umgang mit 
dem Kind ist ohnehin völlig unabhängig vom Sorgerecht möglich. Hier 
sieht die Realität in der Regel so aus, dass sich ein großer Teil der Väter 
nach der Trennung nicht mehr für ihre Kinder interessiert.  
 
Nicht, wer das Sorgerecht hat, sondern wer sich tatsächlich um das Kind 
sorgt, das zählt für Kinder: Wie viel Zeit sie mit dem Vater verbringen 
können, wie gut er sie kennt, ob er überhaupt einschätzen kann, an wel-
cher Schule sein Kind sich wohl fühlen wird, ob er die Menschen kennt, 
mit denen sein Kind täglich zu tun hat. Ob er für sein Kind da ist, mit ihm 
spricht, sich um es kümmert. Dazu sind Väter jedoch nicht verpflichtet. 
Selbst ihr Recht, den Vater regelmäßig zu treffen, können viele Kinder 
von getrennt lebenden Eltern oft nicht realisieren. Denn gegen den Wil-
len des Vaters ist dies nicht möglich. Auch bei bestehenden Umgangsre-
gelungen werden Kinder oft enttäuscht: Der Vater sagt überraschend ab, 
kommt nicht zur Geburtstagsfeier, der geplante Ausflug fällt aus. Daran 
ändert auch ein gemeinsames Sorgerecht nichts.  
 
Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter begrüßt, dass der Euro-
päische Gerichtshof nicht verkennt, dass es gute Gründe gegen die ge-
meinsame Sorge geben kann, was er ausführlich begründet. Für die Kin-
der kann die Ausübung der alleinigen Sorge auch die bessere Alternative 
sein. 
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